
Betr.: ZRK69,,SportanlagenDennhausen/Dittershausen"
hier: Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Einsender

nach $ 3 (1) und S 4 (1) BauGB
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange/
sonstige Einsender

Amt für Bodenmanagement Korbach
Avacon Netz GmbH
Botanische Vereinigung Naturschutz Hessen e.V
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Landesverband Hessen e.V
Bundesanstalt für lmmobilienaufqaben
Deutsche Gebirqs- und Wandervereine, Landesverband Hessen e.V
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik NL Südwest
EAM Netz GmbH
Uniper Kraftwerke GmbH, Borken
Hessische Gesellschaft für Ornitholoqie und Naturschutz e.V
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanaqement
KASSELWASSER
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
Koordin ierunqsbüro für Raumordnunq und Stadtentwickluno
Kreisausschuss des Landkreises Kassel. Fachbereich Bauen und Umwelt
Kreisbauernverband Kassel e.V
Landesamt für Denkmalpflege Hessen - hessenARCHAOLOGlE, Marburg
Landesiagdverband Hessen e.V., Bad Nauheim
Maqistrat der Stadt Kassel - Stadtplanunq. Denkmalschutz und Bauaufsicht
Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hessen e.V
Nordhessischer VerkehrsVerbund (NW)
Polizeipräsidiu m Nordhessen - Direktion Verkehrssicherheit
Reqierunqspräsidium Kassel
21.1 Bauleitplanung
21.2 Regionalplanung, Siedlungswesen
31 . 1 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz
31.3 Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz
31.5 Komm. Abwasser, Gewässergüte, lndustr. Abwasser, Wassergef. Stoffe
32.1 Abfallwirtschaft
33.1 lmmissions- und Strahlenschutz
34 Bergaufsicht
27.1 Eingriffe, Landschaftsplanung, Naturschutzdaten
26 Obere Forstbehörde
Schutzqemeinschaft Deutscher Wald. Landesverband Hessen e.V
TenneT TSO GmbH
Verband Hessischer Fischer e.V
Bundesamt für lnfrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistunqen der Bundeswehr
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Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Einsender
nach $ 3 (1) und S 4 (1) BaUGB

Anregungen
keine gefolgt teilw.

qefolqt
abge-
wiesen

X
X

X
X

Hin-
weise

X
k.w.B

Zwischen-
bescheid

Stellungnahme
abgegeben

ia nein

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Beteiligte Träger öffentlicher Belange/
sonstige Einsender

Bundesnetzagentur
Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassunq Nordwest
Forstamt Melsungen
Städtische Werke Netz + Service GmbH
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH
terranets bw GmbH
Zweckverband Geo-Naturpark Frau-Hol le-Land
Gemeinde Ahnatal
Gemeinde Bad Emstal
Stadt Baunatal
Gemeinde Breuna
Gemeinde Calden
Gemeinde Edermünde
Gemeinde Espenau
Gemeinde Fuldabrück
Gemeinde Fuldatal
Gemeinde Habichtswald
Stadt Grebenstein
Stadt Großalmerode
Stadt Gudensberg
Gemeinde Guxhaqen
Stadt Hann. Münden
Gemeinde Helsa
Stadt lmmenhausen
Gemeinde Kaufunqen
Stadt Liebenau
Gemeinde Lohfelden
Stadt Niedenstein
Gemeinde Nieste
Gemeinde Niestetal
Gemeinde Schauenburq
Gemeinde Söhrewald
Gemeinde Staufenberq
Stadt Vellmar
Stadt Wolfhagen
Stadt Zierenberq
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Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

1rrc

T0EB-Nr.

Rand-Nr.

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

BUND-Kassel
Wilhelmsstr. 2, 3411 7 Kassel

4

1 ,,...der BUND-LV Hessen e.V., vertreten
durch den BUND-KV Kassel, mit dem
auch die Korrespondenz zuführen ist,
nimmt zu o,g. Planung wie folgt Stellung:
Die Planung wird abgelehnt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen

2 Begründung:

Die Anlage von Sportanlagen im Außen-
bereich, noch dazu in unmittelbarer Nähe
zum Vogelschutzgebiet ist nicht geneh-
migungsfähig. Da kann auch die ,,Vor-
schädigung" des Gebietes durch offenbar
ungenehmigte Tennisplätze, für deren
Bau vermutlich auch keine Kompensati-
onsmaßnahmen ergriffen worden sind,
nicht als Argument vorgetragen werden.

,,Als planungsrelevante Vogelart ist die
Feldlerche von Bedeutung. [...] Das di-
rekte Umfeld des Untersuchungsraums
bietet nur wenig Lebensraum für Höhlen-
und Gebäudebrüter." (BÖF, 01 12023)

Ornithologische Begehungen im Frühjahr
2023 ergaben, dass 22 Arten im Pla-
nungs- und enrueiterten Untersuchungs-
gebiet vorkommen, dieses aber nahezu
vollständig für die Nahrungssuche nut-
zen. ,,Ausnahmen gelten für die Feldge-
hölze und die im erweiterten Umfeld an-
grenzenden Siedlungsbereiche. Dort sind
auch Nistplätze unterschiedlicher Vogel-
arten vorhanden. Bezogen auf die Fo-
kusart Feldlerche bleibt festzuhalten,
dass die Art im direkten Planungsraum
nicht als Revier- oder Brutvogel nachge-
wiesen werden konnte. [...] Auf die ande-
ren nachgewiesenen Vogelarten wie den
Stieglitz hat das Vorhaben keine nachtei-
ligen Auswirkungen." (BÖF, 0512023)

Die am Standort vorhandenen Tennis-
plätze wurden auf Grundlage einer Bau-
genehmigung aus dem Jahr 1993 errich-
tet. Darin enthaltene Auflagen (u. a.
Pflanzmaßnahmen) wurden umgesetzt.

Des Weiteren wurde im Zuge dieser
Baugenehmigung bereits darauf hinge-
wiesen, dass beabsichtigte Erweiterun-
gen der Anlage oder eine Konzentration
weiterer Sportanlagen am Standort nur
auf Grundlage eines Bebauungsplanes
zugelassen werden.

Die vorliegende Planung soll nun die Er-
richtung einer Pumptrack-Strecke sowie
die vorhandene Tennisanlage planungs-
rechtlich sichern. Für die naturschutz-
rechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsbetrach-
tung wird die Tennisanlage dabei mit ih-
ren heutiqen Bestandsflächen einbezo-

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (.,l) BauGB



TOEB-Nr.

Rand-Nr.

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

BUND-Kassel
Wilhelmsstr. 2, 3411 7 Kassel

4

gen,

Die Einschätzung wird nicht geteilt
und zurückgewiesen.

3 Die o.g. Planung ist auch nicht aus über-
geordneten Planungen abgeleitet, sie
steht im Widerspruch zu:

- Landesentwicklungsplan Hessen 2000

Der Landesentwicklungsplan Hessen
(2000) (vormals Landschaftsrahmenplan)
mit seinen Ausführungen zur Sicherung
und Entwicklung natürlicher Lebens-
grundlagen stellt die Gemeinde
Fuldabrück als ,,verdichteten Raum" so-
wie den Geltungsbereich zur geplanten
FNP Anderung als ,,Agrarischen Vorzugs-
raum" dar.

Das gesamte Plangebiet umfasst ca. 0,6
ha. Regional- und Landespläne werden in
großen Maßstäben aufgestellt, sodass
diese Flächengröße raumordnerisch
kaum relevant ist.

Laut Stellungnahme der Regionalplanung
des Regierungspräsidiums (RP) Kassel
stehen der vorliegenden FNP-Anderung
keine Ziele der Raumordnung entgegen.

Es handelt sich für landwirtschaftliche
Nutzung um eher mindenruertige Flächen
mit wenigen Bodenpunkten.

Auch seitens des FB 83 Landwirtschaft
des Landkreises Kassel ist die zusätzli-
che Flächeninanspruchnahme von ca.
0,3 ha überschaubar, sodass Bedenken
oder Anregungen nicht vorgetragen wur-
den.

Die Einschätzung wird nicht geteilt
und zurückgewiesen.

4 - Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009
sowie Umweltbericht zum Regionalplan
Nordhessen 2009

lm Regionalplan Nordhessen (RPN 2009)
ist der Vorhabenbereich als ,,Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft" dargestellt. Als
umweltrelevante Darstellung ist ergän-
zend zu eruvähnen, dass der Geltungsbe-
reich zum BPlan Nr.46 im RPN 2009 als
,,Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" dargestellt ist. Durch die nahe
Lage zu der ca. 250 m weiter nördlich ab-
fließenden ,,Fulda" und den damit mittel-
bar zusammenhängenden Belangen bzw.
Schutzwürdigkeiten, ergeben sich zusätz-
liche Aufmerksamkeiten für das Vorha-
ben mit Blick auf die Natur- und Land-
schaft, den Gewässer- und Bodenschutz
eingeschlossen oberflächennahe Lager-
stätten.

Das gesamte Plangebiet umfasst ca. 0,6
ha. Regional- und Landespläne werden in
großen Maßstäben aufgestellt, sodass
diese Flächengröße raumordnerisch
kaum relevant ist.

Laut Stellungnahme der Regionalplanung
des RP Kassel stehen der vorliegenden
Flächennutzungsplan-Anderung keine
Ziele der Raumordnung entgegen und die
FNP-Festlegung als,,Grünflächen" mit
der Zweckbestimmung,,Sportplatz" steht
im Einklang mit den Zielen des Regional-
plans, die mit der Feststellung als ,,Vor-
ranggebiet Regionaler Grünzug" verfolgt
wurden.

Laut Oberer Naturschutzbehörde ist auf-
grund der Vorbelastungen vor Ort und
der geringen Ausdehnung der Maßnah-
me mit keinen erheblichen Auswirkungen
auf die Schutzgüter zu rechnen.

Dennoch sind erforderliche artenschutz-
und naturschutzrechtliche Maßnahmen

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB
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Beschluss

BUND-Kassel
Wilhelmsstr. 2, 3411 7 Kassel

4

vorab einvernehmlich mit der unteren Na-
turschutzbehörde abzustimmen. Die kon-
krete Bearbeitung der Eingriffsregelung
findet im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung statt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

5 - Flächennutzungsplan und Landschafts-
plan des Zweckverbandes Raum Kassel
(zRK)

Fuldabrück ist Mitgliedsgemeinde im
Zweckverband Raum Kassel (ZRK). Der
Flächennutzungsplan (FNP) des ZRK
stellt das Plangebiet als ,,Flächen für die
Landwirtschaft" dar.

ln dem Landschaftsplan zum Flächennut-
zungsplan des ZRK finden sich für den
Planungsbereich folgende Angaben: Re-
alnutzung Ackerfläche, Freizeitnutzung
Tennisplatz, das Landschaftsbild prägen-
de Fläche.

Wie bereits im RPN 2009 dargestellt, er-
fahren auch im F-Plan und dessen Land-
schaftsplan die nordseitig zur Fulda hin
gelegenen Flächen, außerhalb des Plan-
bereiches eine hohe Berücksichtigung mit
Blick auf die Erhaltung bzw. den Schutz
von Natur und Landschaft, Tieren, insbe-
sondere Vögeln, Gewässer und Boden.
Die Planung gefährdet diese Schutzab-
sichten.

Die lnhalte des Landschaftsplans wurden
im Umweltbericht berücksichtigt. Aus
Sicht der Landschaftsplanung sind die
Auswirkungen auf die Schutzgüter als
eher gering anzusehen (vgl. Umweltbe-
richt).

Erforderliche artenschutz- und natur-
schutzrechtliche Maßnahmen sind ein-
vernehmlich mit der unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen. Die konkre-
te Bearbeitung der Eingriffsregelung fin-
det im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung statt.

Die Einschätzung wird nicht geteilt
und zurückgewiesen.

6 Da artenschutzrechtliche Konflikte nicht
auszuschließen sind, sind weitere faunis-
tische Untersuchungen durchzuführen,
wie schon das Artenschutzgutachten
BÖF von 2022 selbst ausführt. Nach der
vorfindlichen Biotopstruktur im Außenbe-
reich betrifft dies vor allem Feldlerche,
Rebhuhn, Frei- und Heckenbrüter und
weitere Offenlandarten, auch Fledermäu-
se.

Da solche vertieften Untersuchungen
bisher fehlen, enthält die Planunq auch

Ornithologische Begehungen im Frühjahr
2023 ergaben, dass 22 Arten im Pla-
nungs- und enrveiterten Untersuchungs-
gebiet vorkommen, dieses aber nahezu
vollständig für die Nahrungssuche nut-
zen. ,,Ausnahmen gelten für die Feldge-
hölze und die im erweiterten Umfeld an-
grenzenden Siedlungsbereiche. Dort sind
auch Nistplätze unterschiedlicher Vogel-
arten vorhanden. Bezogen auf die Fo-
kusart Feldlerche bleibt festzuhalten,
dass die Art im direkten Planunqsraum

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
semäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 3 rrs



T0EB-Nr
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Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

4 BUND-Kassel
Wilhelmsstr. 2, 3411 7 Kassel
nichts zur Naturkompensation mit CEF-
Maßnahmen wie etwa Lerchenfenstern in
einem zweiten Geltungsbereich.

nicht als Revier- oder Brutvogel nachge-
wiesen werden konnte. [...] Auf die ande-
ren nachgewiesenen Vogelarten wie den
Stieglitz hat das Vorhaben keine nachtei-
ligen Auswirkungen." (BÖF, 0512023)

Erforderliche artenschutz- und natur-
schutzrechtliche Maßnahmen sind mit der
unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men. Die konkrete Bearbeitung der Ein-
griffsregelung findet im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung statt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

7 Die landwirtschaftlichen Ertragsmeßzah-
len werden nicht genannt, was nachzuho-
len wäre."

Das Schutzgut Boden wurde im Umwelt-
bericht hinreichend bearbeitet. Detai I I ierte
Ertragsmesszahlen sind im Rahmen der
vorliegenden Planung nicht notwendig.
Das angeführte Ertragspotential, welches
die landwirtschaftliche Nutzbarkeit be-
schreibt, wird laut BodenViewer Hessen
als mittel eingestuft (vgl. Punkt 4.1.aBo-
den im Umweltbericht).

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 4 trc



T0EB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

11 Hessen Mobil
Leuschnerstr. 73, 34134 Kassel

1 ,,...im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange gebe ich meine Stellungnahme
zu den o.g. Bauleitplanungen ab. Die
Stellungnahme beinhaltet die Belange
der integrierten Siedlungs- und Verkehrs-
planung und die der betroffenen Stra-
ßenbaulastträger. Von der gleichzeitig
durchgeführten öffentlichen Auslegung
habe ich Kenntnis genommen.

Die Anderung des Flächennutzungsplans
beabsichtigt die planungsrechtliche Si-
cherung der Sport- und Freizeiteinrich-
tungen in Dennhausen/Dittershausen.

Die Gemeinde Fuldabrück stellt parallel
den Bebauungsplan Nr. 46 ,,Sportanla-
gen" auf. Die Erschließung erfolgt über
bestehende Gemeindestraßen.

Grundsätzliche Bedenken bestehen sei-
tens Hessen Mobil aufgrund der Lage
des Plangebiets abseits des übergeord-
neten Straßennetzes nicht gegen das
Vorhaben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Hinweis
Erforderliche Schutzmaßnahmen gegen
Verkehrsemissionen der tangierenden
Straßen des überörtlichen Verkehrs sind
vom Träger der Bauleitplanung zu prüfen
und ggf. festzusetzen.

Bei den vorgesehenen Sport- und Frei-
zeitnutzungen handelt es sich um keine
besonders schützenswerten Nutzungen,
die durch Emissionen angrenzender
Straßen beeinträchtigt wären.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

3 lch bitte darum, mir den Beschluss der
Gemeindevertretung und eine Kopie des
gültigen Bebauungsplanes zuzusenden."

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 5 rrc



TOEB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anrequnqen
Beschluss

15 Landkreis Kassel- Bauen und Umwelt
Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel

1 ,,.,.vom Kreisausschuss des Landkrei-
ses Kassel werden folgende Anregun-
gen und/oder Hinweise vorgebracht:

Aus Sicht des FB 63 - Bauen und
Umwelt - Naturschutzbehörde
Der Anderung des Flächennutzungspla-
nes stehen keine grundlegenden natur-
schutzfachlichen Belange entgegen. Die
Nutzungsänderung soll von ,,Flächen für
die Landwirtschaft - Grünflächen" zt)

,,Sportplatz" geändert werden.

Das betroffene Gebiet ist bereits durch
die bestehende Nutzung als Tennisplatz
teilweise vorbelastet. Angrenzend an
das Gebiet befindet sich das Vogel-
schutzgebiet (spa) ,,Fuldaaue um Kas-
sel". Durch die Umnutzung ist nicht von
erheblich nachteiligen Auswirkungen auf
die Erhaltungsziele des spa auszuge-
hen. Die pot. vorkommende Feldlerche
ist keine maßgebliche Art der Erhal-
tungsziele des spa.

Artenschutzrechtliche Belange sowie
ggf. erforderliche Kompensation werden
im Rahmen der weiterführenden Bau-
leitplanung bewertet.

Ein Venrueis auf das angrenzende Vogel-
schutzgebiet ist im Umweltbericht enthal-
ten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

2 ln der Potentialabschätzung (BÖF
04.11.2022) des Gebietes wird dies als
Habitat für offenland- und heckenbrü-
tende Vogelarten, im Besonderen der
Feldlerche, eingestuft. Für eine fachli-
che Bewertung sind, weitere Angaben
auf Grund der Kartierergebnisse (min-
destens vier Begehungen durch fach-
kundige Personen im Zeitraum von An-
fang April bis Ende Mai), im weiteren
Verfahrenslauf beizufügen, aus denen
hervorgeht, ob und wie artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände vermie-
den werden können.

Ornithologische Begehungen im Frühjahr
2023 ergaben, dass 22 Arten im Pla-
nungs- und eruveiterten Untersuchungs-
gebiet vorkommen, dieses aber nahezu
vollständig für die Nahrungssuche nut-
zen. ,,Ausnahmen gelten für die Feldge-
hölze und die im erweiterten Umfeld an-
grenzenden Siedlungsbereiche. Dort sind
auch Nistplätze unterschiedlicher Vogel-
arten vorhanden. Bezogen auf die. Fo-
kusart Feldlerche bleibt festzuhalten,
dass die Art im direkten Planungsraum
nicht als Revier- oder Brutvogel nachge-
wiesen werden konnte. [...] Auf die ande-
ren nachgewiesenen Vogelarten wie den
Stieglitz hat das Vorhaben keine nachtei-
ligen Auswirku ngen." (BÖF, 0512023)

Der Anregung wurde bereits gefolgt.

3 Aus Sicht des FB 83 - Landwirtschaft
Die Gemeinde Fuldabrück beabsichtiqt,

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB
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T0EB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

1s Landkreis Kassel - Bauen und Umwelt
Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel
am nördlichen Ortsrand von Dennhausen
die vorhandenen Sport- und Freizeitflä-
chen planungsrechtlich zu sichern und
angrenzend an die Tennisplätze im Rah-
men einer Eruveiterung eine Pumptrack-
Bahn zu schaffen (parallel Bebauungs-
plan Nr. 46). Bei der Eruveiterung handelt
es sich um zusätzliche ca. 3.000 m2

Ackerfläche, welche in den letzten vier
Jahren mit Ackergras bestellt war.

Bedenken oder Anregungen werden
aus landwirtschaftlicher Sicht insbeson-
dere aufgrund der überschaubaren Flä-
cheninanspruchnahme nicht vorgetra-
gen."

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem, Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und S 4 (1) BauGB

7 ttsAbwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB



TOEB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstiqe Anregunqen
Beschluss

16 Kreisbauernverband Kassel e.V.
Frankfurter Str. 295, 34134 Kassel

1 ,,...der Anderungsbereich im Flächennut-
zungsplan soll von ,,Flächen für die
Landwirtschaft" in,,Grünlandflächen" mit
der Zweckbestimmung,,Sportplatz" ge-
ändert werden. Aus Sicht der Landwirt-
schaft handelt es sich um eine für land-
wirtschaftliche Nutzung eher mindenrver-
tige Fläche mit wenigen Bodenpunkten.
Es bestehen deshalb grundsätzlich keine
Einwände.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Wir regen jedoch an, eine Abgrenzung zu
den landwirtschaftlichen Flächen südlich
und westlich in Form eines Zaunes oder
eines Walles vorzunehmen.

Die konkrete Bearbeitung der Flächenge-
staltung findet im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung statt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

3 Weiterhin kritisieren wir den lnformations-
fluss zu unserem Mitglied, dem dezeiti-
gen Pächter und Bewirtschafter der Flä-
che, der bislang ausschließlich aus der
Presse von diesem Vorhaben erfahren
hat."

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung weitergelei-
tet.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1)BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1 ) BauGB S rrs



TOEB'Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

23b Regierungspräsidium Kassel - Dez 21.2 Regionalplanung
Am Alten Stadtschloss 1,34117 Kassel

1 ,,Die Planung beabsichtigt, die bereits
vorhandenen Sport- und Freizeitnutzun-
gen am nördlichen Ortsrand von Denn-
hausen/Dittershausen planungsrechtlich
zu sichern und weiter zu entwickeln. Da-
zu soll im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplan Nr. 46 ,,Sportanlagen" die Flä-
chennutzungsplan-Darstellung von,,Flä-
chen für die Landwirtschaft" in ,,Grünflä-
chen mit der Zweckbestimmung Sport-
platz" geändert werden.

lm aktuell gültigen Regionalplan Nord-
hessen 2009 (RPN 2009) ist der ca, 0,6
ha große Anderungsbereich als Vorbe-
haltsgebiet für Landwirtschaft sowie für
besondere Klimafunktionen festgelegt.
Der Großteil des Plangebietes liegt zu-
dem im Randbereich eines Vorbehalts-
gebietes für Natur und Landschaft sowie
eines Vorranggebietes Regionaler Grün-
zug.

Die Feststellungen des Regionalplan
Nordhessen 2009 für den FNP-
Anderungsbereich sind in der Begrün-
dung und im Umweltbericht enthalten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Wie bereits in meiner Stellungnahme zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 46
dargelegt, liegt der Anderungsbereich in
einem aus naturschutzfachlicher Sicht
förderfähigen Raum (des Regionalen
Landschaftspflegekonzeptes der Fließ-
gewässer-/Au en-/G rü n land-Standorte )
von regional bedeutsamer Größe. Die na-
turschutzfachlichen Belange sind deshalb
mit der zuständigen Fachbehörde zu er-
örtern und mit besonderem Gewicht in
die Abwägung einzustellen. Die regional-
planerische Festlegung als Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft stellt die
FNP-Anderung aber nicht grundsätzlich
in Frage. Die FNP-Festlegung als ,,Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Sport-
platz" steht im Einklang mit den Zielen
des Regionalplans, die mit der Festle-
gung als Vorranggebiet Regionaler Grün-
zug verfolgt wurden.

Die zuständigen Fachbehörden werden
im Rahmen der Beteiligungen der Träger
öffentlicher Belange beteiligt. Weitere
Abstimmungen finden auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung statt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

3 Der vorliegenden Flächennutzungsplan-
Anderung stehen somit keine Ziele der
Raumord nung entgegen."

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1 ) BauGB 9 trc



T0EB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

23d Regierungspräsidium Kassel- Dez 31.1 Oberird. Gewässer, Hochwasserschutz
Am Alten Stadtschloss 1,34117 Kassel

1 ,,...gegen die Anderung des Flächennul
zungsplanes ZRK,,Sportanlagen Denn-
hausen/Dittershausen" im Anderungsbe-
reich der Gemeinde Fuldabrück bestehen
aus Sicht des Dezernates 31.3. (Oberir-
dische Gewässer, Hochwasserschutz)
keine Bedenken. Der Anderungsbereich
liegt außerhalb des gesetzlich festgesetz-
ten Überschwemmungsgebietes und au-
ßerhalb der Überflutungsflächen des
Hochwasserrisikomanagementplanes der
Fulda.

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen.

2 Auf der Nordseite grenzt der Anderungs-
bereich an einen Graben bei dem es sich
um ein Gewässer von wassenruirtschaft-
lich untergeordneter Bedeutung im Sinne
des $ 1 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz
(HWG) handelt. Die Regelungen des
Gewässerrandstreifens sind daher nicht
auf den Graben anzuwenden."

Ein Hinweis auf den nördlich verlaufen-
den Graben wurde im Umweltbericht er-
gänzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1 ) BauGB '1 0 r rs



TOEB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstiqe Anregungen
Beschluss

23i Regierungspräsidium Kassel - Dez 27 Naturschutz
Am Alten Stadtschloss 1,34117 Kassel

1 ,,...durch die o. g. Planung sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Enrueiterung der Sport- und Freizeit-
einrichtungen am nördlichen Siedlungs-
rand von Fuldabrück - Dennhausen/ Dit
tershausen geschaffen werden.

Die Ausführung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 Gegen die geplante Anderung des FNP
bestehen meinerseits keine erheblichen
Bedenken. Aufgrund der Vorbelastungen
vor Ort und der geringen Ausdehnung der
Maßnahme ist mit keinen erheblichen
Auswirkungen auf die Schutzgüter zu
rechnen.

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen

3 Dessen ungeachtet wird jedoch dringend
empfohlen, die erforderlichen arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen vorab ein-
vernehmlich mit der unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen.

lnsbesondere ggf. erforderliche CEF-
Maßnahmen (,,vorlaufende Ausgleichs-
maßnahmen") sowie die Vorgehensweise
bei Bautätigkeiten innerhalb der Brutzeit
von Vögeln und innerhalb der Aktivitäts-
zeit von Fledermäusen sollten mit der un-
teren Naturschutzbehörde abgestimmt
werden.

,,Auf dem betroffenen Areal gibt es Habi-
tatpotential für Frei- und Heckenbrüter,
Fledermäuse und die Vogelarten des Of-
fenlandes, da aber das Vereinsheim er-
halten bleiben soll und nicht vom Eingriff
betroffen sein wird, werden keine Unter-
suchungen bezgl. der Tiergruppe der
Fledermäuse erforderlich t ,l Als pla-
nungsrelevante Vogelart ist die Feldler-
che von Bedeutung. [...] Das direkte Um-
feld des Untersuchungsraums bietet nur
wenig Lebensraum für Höhlen- und Ge-
bäudebrüter." (BÖF, 01 12023)

Ornithologische Begehungen im Frühjahr
2023 ergaben, dass 22 Arten im Pla-
nungs- und erweiterten Untersuchungs-
gebiet vorkommen, dieses aber nahezu
vollständig für die Nahrungssuche nut-
zen. ,,Ausnahmen gelten für die Feldge-
hölze und die im eruveiterten Umfeld an-
grenzenden Siedlungsbereiche. Dort sind
auch Nistplätze unterschiedlicher Vogel-
arten vorhanden. Bezogen auf die Fo-
kusart Feldlerche bleibt festzuhalten,
dass die Art im direkten Planungsraum
nicht als Revier- oder Brutvogel nachge-
wiesen werden konnte. [...] Auf die ande-
ren nachgewiesenen Vogela(en wie den
Stieglitz hat das Vorhaben keine nachtei-
ligen Auswirkungen." (BÖF, O5l2O23)

Die untere Naturschutzbehörde wurde
am Verfahren beteiligt. Die konkrete Be-
arbeitung der Eingriffsregelung findet im
Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück ; ZRK 69,,Sportan lagen Den n hausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

11 rrcAbwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BaucB



TOEB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

23i Regierungspräsidium Kassel - Dez 27 Naturschutz
Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel

nung statt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fufdabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

4 Aus hiesiger Sicht wird zudem empfoh-
len, eine geplante Beleuchtung gemäß
dem,,Aktionsprogramm lnsektenschutz"
(BMU, September 2019) i. V. m. $ 41a
BNatSchG insektenfreundlich auszuge-
stalten.

Der Umweltbericht wurde entsprechend
ergänzt (vgl. Pkt. 4.6.).

Die konkrete Festsetzung von Maßnah-
men findet im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung statt.

Der Anregung wird gefolgt und sie
wird der Gemeinde Fuldabrück zur
Beachtung in der verbindlichen Bau-
leitplanung weitergeleitet.

5 Alle übrigen Naturschutzbelange, insbe-
sondere die Eingriffsregelung sowie den
Artenschutz im Bauleitplanverfahren be-
treffend, werden von der unteren Natur-
schutzbehörde vertreten."

Die untere Naturschutzbehörde wird am
Verfahren beteiligt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 12 rts



TOEB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

Die Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Nordwest
Untere Königsstr. 95, 34117 Kassel

29

1 ,,Nach Durchsicht der vorgelegten Anhö-
rungsunterlagen nehmen wir wie folgt
Stellung:

Bauverbotszone/ Baubeschränkungs-
zone
Das Plangebiet liegt außerhalb der Bau-
verbots- bzw. Baubeschränkungszone,
anbaurechtliche Belange nach $ 9 FStrG
sind nicht betroffen. Es besteht kein Kon-
flikt bezüglich der derzeit bestehenden
BAB 44 sowie der in Planung befindli-
chen BAB 44. Hierzu wurde die DEGES
beteiligt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2 lmmissionsschutz
Blendwirkungen und Lichtimmissionen
gegenüber den angrenzenden Verkehrs-
flächen der Bundesautobahn BAB 44
müssen ausgeschlossen werden. Sofern
Solaranlagen im Bereich der Anlage vor-
gesehen sind, sind Blendwirkungen ge-
genüber dem Autobahnverkehr auszu-
schließen. Darüber hinaus müssen ge-
genüber den angrenzenden Verkehrsflä-
chen der BAB 44 Lichtemissionen hin-
sichtlich der nächtlichen Außenbeleuch-
tung an Gebäude und der Zufahrtstraßen
ausgeschlossen werden. Blendwirkungen
durch Werbeanlagen sind ebenfalls nicht
zulässig.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

3 Maßnahmen zum Lärmschutz entlang der
BAB 44 werden ausgeschlossen. Ver-
kehrsbehördliche Maßnahmen zum
Lärmschutz entlang der BAB 44 werden
ebenfalls ausgeschlossen. Schallschutz-
maßnahmen, die zur Reduzierung der
Lärmbelastung im Planungsgebiet erfor-
derlich werden, sind in Form von passi-
vem Schallschutz durch den Vorhaben-
träger auf eigene Kosten umzusetzen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

4 Werbung
Werbung in jeglicher Form, die den Ver-
kehr der Autobahn tangiert, ist an Ort und
Stelle gem. SIVO $ 33 nicht zugelassen.

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 13 rrc



T0EB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstige Anregungen
Beschluss

29 Die Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Nordwest
Untere Königsstr. 95, 341 17 Kassel

5 Auf Grund der Nähe zur BAB 44 wurde
die Straßenverkehrsbehörde für Auto-
bahnen anoehört- Diese nimmt nach
Durchsicht der vorlieqenden Anhö-
runqsunterlaqen aus straßenver-
kehrsbehördlicher Sicht wie folqt Stel-
lunq:
Gemäß der vorgelegten Begründung zum
Flächennutzungsplan befindet sich das o.
g. Plangebiet ca. 500 m von der BAB 44
(Abschnitt zwischen Westkreuz Kassel
und Dreieck Kassel-Süd) entfernt und
somit außerhalb der Bauverbots- und
Baubeschränkungszone der o. g. Bunde-
sautobahn. Somit sind die Vorgaben des
$ 9 FStrG erfüllt und die Belange des Au-
tobahnbereichs nicht betroffen, sodass
wir hiermit keine Bedenken gegen die o.
g. Bauleitplanung der Gemeinde
Fuldabrück äußern.

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen.

6 Die direkte verkehrliche Erschließung o.
g. Plangebietes erfolgt ausschließlich
über das bestehende Basisnetz. Weit-
räumig ist dieses über die Anschlussstel-
le Guxhagen der BAB 7 sowie die An-
schlussstellen der BAB 49 zwischen
Baunatal und Kassel erreichbar. Trotz der
nicht großen Entfernung des o. g. Plan-
gebietes und dessen Anschlusses ans
Straßennetz von den o. g. in Spitzenzei-
ten nicht unterdurchschnittlich belasteten
Autobahnknoten und aufgrund dessen re-
lativ kleiner Größe gehen wir von keiner
erheblichen Zusatzbelastung der Auto-
bahnknoten der BAB 7 und BAB 49 durch
die Erweiterung von Freizeitflächen und
somit von keiner Verschlechterung der
Verkehrsqualität auf den o. g. Bundesau-
tobahnen aus.

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen.

7 Blendwirkungen und Lichtimmissionen
gegenüber den angrenzenden Verkehrs-
flächen der BAB 44 müssen ausge-
schlossen werden.

Die Umsetzung von verkehrsrechtlichen
Maßnahmen zut Einhaltung des Lärm-
schutzes für die Autobahn wird seitens
der Straßenverkehrsbehörde ausqe-

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und der Gemeinde
Fuldabrück zur Beachtung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung weitergelei-
tet.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem. Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
semäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1 ) bzw. 4 (1) BauGB 14 rrc



TOEB-Nr

Rand-Nr
Träger öffentlicher Belange /

Sonstiqe Anrequnqen
Beschluss

29 Die Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Nordwest
Untere Königsstr. 95, 341 17 Kassel
schlossen.

I Auf Grund der Nähe zur BAB 44 wurde
das Fernstraßen-Bundesamt angehört.
Dieses nimmt nach Durchsicht der
vorlieqenden Anhörunqsunterlaqen
wie folqt Stellunq:
Die geplante Anderungsfläche des Flä-
chennutzungsplanes in o.g. Verfahren
liegt mit 450 m Entfernung weit genug
von der BAB 44 entfernt, so dass keine
anbaurechtliche Betroffenheit entsteht."

Der Hinweis wird zut Kenntnis ge-
nommen.

Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Gem, Fuldabrück; ZRK 69,,Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

Abwägung zur Beteiligung gem. SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 15 rs



ZWECKVERBAND RAUM KASSEL
- Flächennutzungs-/Landschaftsplanung -

Zweckverba
Raum Kassel

BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT Kassel, den20.04.2023
Kassel den 26.06.2023
Wi/CG

(gemäß SS 5 (5) und 2 (a) Baugesetzbuch (BauGB))

Anderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel
Anderu n gsbezeichnung : ZRK 69,,Sportan lagen Den n hausen/Dittershausen "
Anderungsbereich: Gemeinde Fuldabrück

Begründung
1. Ziel und Zweck der Planunq

Ziel und Zweck der Planung ist die geordnete städtebauliche Entwicklung und planungs-
rechtliche Sicherung der Sport- und Freizeiteinrichtungen am nördlichen Siedlungsrand von
Dennhausen/Dittershausen. Die Gemeinde Fuldabrück hat mit Schreiben vom 20.07.2022
eine FNP-Anderung beantragt. Die Flächennutzungsplan-Darstellung im Anderungsbereich
soll von ,,Flächen für die Landwirtschaft" in ,,Grünflächen" mit der Zweckbestimmung ,,Sport-
platz" geändert werden. Der Anderungsbereich umfasst ca. 0,6 ha.

Die Gemeinde Fuldabrück stellt parallel den Bebauungsplan Nr. 46 ,,Sportanlagen" auf.

2. Allsemeine Grundlasen

2.1 Laoe und Beqrenzuno des Anderunosbereiches

Der Anderungsbereich liegt im Gemeindegebiet Fuldabrück, nördlich des Ortsteils Dennhau-
sen/Dittershausen.

Er wird begrenzt:

- nördlich durch einen Graben mit angrenzendem Wirtschaftsweg
- östlich durch die Straße,,Am Sportplatz"
- südlich und westlich durch landwirtschaftliche Nutzflächen

Die genaue Lage und Abgrenzung des Anderungsbereiches sind der Plankarte zu entneh-
men.

2.2 Aktueller Flächennutzunqsplan

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für den Anderungsbereich ,,Flächen für die Landwirt-
schaft" dar.

2.3 Reqionalplan Nordhessen 2009:

lm Regionalplan Nordhessen (2009) ist der vorgesehene Anderungsbereich als ,,Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft" dargestellt. Er wird überlagert durch ein ,,Vorbehaltsgebiet für be-
sondere Klimafunktion" sowie überwiegend überlagert durch ,,Vorranggebiet Regionaler

1t11



Anderung des Flächennutzungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel ZRK 69

Grünzug" und ,,Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft".

Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Kassel, Dez. Regionalplanung, wird für
diesen Bereich auf ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan Nordhessen verzichtet.

2.4 Landschaftsplan

Die Aussagen des Landschaftsplanes sind in den Flächennutzungsplan eingeflossen und
bilden die Grundlage für den Umweltbericht zu der hier vorliegenden FNP-Anderung ZRK 69.

2.5 Entwicklunqsplanunq des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK)

2.5.1 Siedlunosrahmenkonzept (SRK) 2030

Das SRK 2030 soll eine flächensparende und nachhaltige Siedlungsentwicklung im Ver-
bandsgebiet sicherstellen und trift keine direkten Aussagen zur Entwicklung von Sport- und
Freizeitflächen im Außenbereich. Dennoch ist die Entwicklung und Erhaltung von Erholungs-
räumen zur Bewahrung eines lebenswerten Wohn- und Lebensumfeldes ein wichtiges Ziel.
Die wohnortnahe Erreichbarkeit von Freizeitangeboten durch kurze Wege entspricht den
Leitzielen des SRK.

2.5.2 Kommunaler Entwicklunqsplan Zentren 2O15

Der Kommunale Entwicklungsplan Zentren trifft für diesen Bereich keine Aussage.

2.5.3 Verkehrsentwicklunqsplan Reqion Kassel 2030

Die Flächen der Sportanlagen werden über die Straße ,,Am Sportplatz" mit Anschluss an die
,,Hauptstraße" als ortsteilverbindende Straße erschlossen. Potentieller Stellplatzbedarf wird
über die zwei vorhandenen Stellplatzanlagen am nahegelegenen Sportplatz abgedeckt.

Die ,,Hauptstraße" hat Verbindung zur Hauptroute des Regionalen Radroutennetzes ZRK
2030. Nördlich der Flächen, entlang der Fulda, führt der Fernradweg R1.

ln einer Entfernung von ca. 300m befindet sich eine Bushaltestelle. Von dort verkehren Bus-
linien zwischen den Fuldabrücker Ortsteilen, nach Guxhagen, zum Schulzentrum Brückenhof
in Kassel sowie in die Kasseler lnnenstadt. Ca. 1,5 km entfernt liegt der Bahnhof Baunatal-
Rengershausen mit Anbindungen an das regionale und überregionale VerkehrsneZ.

3. Nutzunqs- und Planunqsziele

lm nördlichen Teil des Anderungsbereichs befinden sich bereits Tennisplätze, die in ihrer Art
und ihrem Maß erhalten werden sollen. Der südliche Bereich wird derzeit als Grünland ge-
nutzt und soll künftig einer Sport- und Freizeitnutzung (Pumptrack-Strecke) zugeführt wer-
den. Es soll der konkreten Nachfrage und lnitiative der ortsansässigen Kinder und Jugendli-
chen nach einer Pumptrack-Bahn Rechnung getragen werden. Da sich die Kinderinitiative im
Ortsteil Dennhausen/Dittershausen gebildet und viele Unterschriften gesammelt hat, um die-
se Anlage zu ermöglichen, soll die Pumptrack-Anlage auch vor Ort entstehen.

lm lnnenbereich von Dennhausen/Dittershausen stehen für solch eine Sportanlage keine
Flächen zur Verfügung. Auch wären auf Grund der durch die Nutzung entstehenden Ge-
räuschkulisse Konflikte zu erwarten. Der Bau der Pumptrack-Strecke im Außenbereich, an-
grenzend zu bestehenden Sport- und Freizeitflächen, ergänzt das wohnortnahe Freizeitan-
gebot für die Bürger. Die ortsrandnahe Erreichbarkeit ist mit MlV, ÖPNV, zu Fuß oder mit
dem Fahrrad gleichermaßen gegeben. Synergien entstehen z.B. durch die gemeinsame
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N utzu ng der bereits vorhandenen PKW-Stell plätze.

Mit der FNP-Anderung soll die planungsrechtliche Grundlage für die geordnete städtebauli-
che Entwicklung und planungsrechtliche Sicherung der geplanten und vorhandenen Sport-
und Freizeiteinrichtungen am Standort geschaffen werden. Die Darstellung soll von ,,Flächen
für die Landwirtschaft" in ,,Grünflächen" mit der Zweckbestimmung ,,Sportplatz" geändert
werden.

4. Planerische Uberlequnqen qem. Q 1 (6) BauGB und Abwäqunq qem. I 1 (7) BaUGB

Da sich im Ortsteil Dennhausen/Dittershausen eine große Kinderinitiative gebildet und viele
Unterschriften gesammelt hat, um diese Anlage zu ermöglichen, soll die Pumptrackbahn
auch an diesem Standort entstehen. Die Lage im Außenbereich vermeidet mögliche Konflik-
te mit benachbartem Wohnen. Der ausgewählte Standort ist bereits durch sportliche Nutzun-
gen vorgeprägt (Tennisplatz und Sportplatz).

Als Standortalternative wurde der Bereich neben dem Sportplatz Dennhausen betrachtet, der
aber aus Hochwasserschutzgründen ausscheidet.

Der nördliche Teil des FNP-Anderungsbereichs wird bereits als Tennisanlage, also im Sinne
der Zielsetzung, genutzt. Bei dem südlichen Teilabschnitt des Geltungsbereiches handelt es
sich um eine intensiv genutzte, landwirtschaftliche Wiese. lnsgesamt ist aufgrund der ausge-
räumten Landschaft und der geringe n Größe nicht mit erheblichen Auswirkunqen auf die
Schutzqüter zu rechnen. Um möglichen artenschutzrechtlichen Konflikten zu begegnen, sind
entsprechende Maßnahmen notwendig.

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer weiteren Nutzung der landwirtschaftlichen
Fläche als Grünfläche auszugehen.

5. Flächenbilanz

Art der Nutzung gültiger FNP

ha

Anderung

ha

Flächen für die Landwirtschaft

Grünflächen, Zweckbestimmung Sportplatz

zusammen

bearbeitet:
Zweckverband Raum Kassel
lm Auftrag
gez.

0,6

0,6

0,6

0 6

Nicole Witte
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Umweltbericht
1. Planungsziel + Laqe

Der Anderungsbereich liegt im Gemeindegebiet Fuldabrück, nördlich des Ortsteils Denn-
hausen/Dittershausen. Die Darstellung im Flächennutzungsplan soll von ,,Flächen für die
Landwirtschaft" in ,,Grünflächen" mit der Zweckbestimmung ,,Sportplatz" geändert wer-
den.

2. Umweltschutzziele aus überqeordneten Fachqesetzen und Fachplanunqen und
ihre Berücksichtiqung

Fachgesetze
Die Ziele des Umweltschutzes aus den Naturschutzgesetzen (BNatSchG und HAGB-
NatSchG), dem Hessischen Wassergesetz (HWG), dem Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG), dem Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) und
dem Baugesetzbuch (BauGB) werden bei der Planaufstellung berücksichtigt.

Fachplanungen
Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009
Landschaftsplan des ZRK2007 und aktuelle Erhebungen
Klimagutachten (Fortschreibung vertiefende Klimauntersuchung des ZRK, Juni 1999;
Fortschreibung 2009, Fortschreibung 201 9)
Landschaftsrahmenplan 2000
WRRL
Faunistische Potentialanalyse im Rahmen des Projekts ,,Pumptrack Fuldabrück" in der
Gemeinde Fuldabrück" (Büro für angewandte Ökologie und Faunistik - naturkultur
GmbH, Kassel, Januar 2023)
Bebauungsplan Nr. 46 ,,Sportanlagen", Fuldabrück - Avifaunisfrsches Gutachten für das
Flurstück 45/8 tlw. (Büro für angewandte Ökotogie und Faunistik - naturkultur GmbH,
Kasse/, Mai2023)

Darstellungen in Fachplänen und im Landschaftsplan

Darstellunq im Reqionalplan Nordhessen 2009
. Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft,
e VorranggebietRegionalerGrünzug,
. Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und
. Vorbehaltsgebietfür Landwirtschaft.

Darstellunq im Landschaftsrahmenplan 2000

Teile des Planungsgebietes grenzen an folgende Raumtypen an:
. Karte Bestand: gering strukturierter, ackerbaulich geprägter Raum mit teilweise

mittlerer Vielfalt
. Karte Entwicklung: Fläche für Freizeit und Erholung

Darstellunq im Landschaftsplan (LP)

Lagel Kurzcharakteristik des Landschaftsrau mes,,73 Talrau m Fu lda" :

. ln die Landschaft teilweise tief eingeschnittenes Flusstal der Fulda mit zugehöri-
ger Aue und Talhängen. Die Niederungen sind durch Wiesennutzung, Gebüsche
und Ufergehölze gekennzeichnet. Die Talhänge werden meist von abwechslungs-
reichen Laubmischwäldern eingenommen.

Leitbild des Landschaftsraumes:
r Der naturnahe Talraum der Fulda lässt Raum für natürliche Prozesse und bein-
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haltet eine Vielzahl an wertvollen Biotopen. Der strukturreiche Landschaftsraum
zeichnet sich durch viele ungestörte Bereiche aus und ist Lebensraum für eine
Vielzahl auch seltener Tier- und Pflanzenarten.
Die extensiv genutzten Wiesen der Auen, die Gebüsche aus Auengehölzen und
die Hangwälder bieten ein abwechslungsreiches anregendes Landschaftsbild.
Durchgängige Fuß- und Radwege mit überregionaler Anbindung machen das
Gebiet zu einem attraktiven Erholungsgebiet.

Vorrangige Funktionen :

. Naturschutz und Erholung

Konflikte:
. Die Fulda ist mäßig belastet. Der Wert als Wasserlebensraum für Tiere und

Pflanzen ist daher beeinträchtigt. Die Ufer der Fulda werden über große Abschnit-
te nur vereinzelt von Ufergehölzsäumen begleitet. Der Wert als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen sowie die Selbstreinigungskraft, die Uferschutzfunktion und
der Schutz vor Einschwemmungen ins Fließgewässer sind dadurch verringert.

. Die Brückenstraße und insbesondere die Autobahn zerschneiden den Land-
schaftsraum und beeinträchtigen innerhalb der Fuldaschleife den Austausch von
Tieren.

. Vom Bereich der Fuldabrücke verbreiten sich Lärm- und Schadstoffbelastungen
besonders weit in den Raum. Gleichzeitig beeinträchtigt die Autobahnbrücke er-
heblich das Landschaftsbild.

Maßnahmenempfehlungen des Landschaftsplanes:
r Pflanzung einer Laubbaumreihe entlang eines Wirtschaftsweges nördlich von

Dennhausen/Dittershausen sowie Ergänzung des Ufergehölzsaumes entlang der
Fulda durch die Pflanzung von Weiden und Erlen.

. Erhaltvon landschaftsbildprägenden Einzelbäumen

3. Artenschutzrechtliche Betrachtunq qem. Kap. 5 BNatSchG

a) Ermittlung der relevanten Arten
Zur Ermittlung der relevanten Arten werden zunächst vorhandene Daten und vorge-
leistete Arbeit ausgewertet. Eigene vorgeleistete Arbeit findet sich im lnformations-
system des ZRK, die auf den Kartierungen von Biotopkomplexen, der Realnutzungs-
kartierung zum Landschaftsplan, Aktualisierungen der Realnutzung, faunisti-
schen/vegetationskundlichen Gutachten im Verbandsgebiet, Auswertungen von
Presse und sonstigen Mitteilungen sowie dem Bezug zu den im BNatSchG aufgeführ-
ten Anhangarten beruht. ln dieses lnformationssystem werden auch, soweit verfüg-
bar, die Daten des Naturschutzinformationssystems des Landes Hessen
(NATUREG), der NATIS-Datenbank (Hessen-Forst) sowie die Verbreitungskarten der
Brutvogelarten Deutsch lands (AD EBAR) integ riert.
Zusätzlich zur beschriebenen Datenermittlung wird eine Vorortuntersuchung (Sehen,
Hören, Riechen) durchgeführt. Spezielle aktuelle Gutachten, welche nicht in das ln-
formationssystem eingepflegt sind, werden, soweit sie vorliegen, berücksichtigt. Soll-
ten keine Arten festgestellt werden, kann trotzdem aufgrund der Habitatbeschreibung,
welche unter Punkt 4. Umweltprüfung (1a Pflanzen/Tiere) durchgeführt wurde, eine
Potentialabschätzung vorgenommen werden.
Weder in der Datenbank noch vor Ort konnten prüfrelevante Arten festgestellt wer-
den. Aufgrund der ökologischen Voraussetzungen ist jedoch mit dem Vorkommen ty-
pischer Offenlandarten wie der Feldlerche und Rebhuhn zu rechnen.

a

a
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Das mittlenrueile vorliegende Artenschutzgutachten (BÖF Kassel, Stand 04.11.2022)
weist auf folgende Punkte hin: ,,Die Begehung zur Einschätzung des Habitatpotentials
für planungsrelevante Tierarten hat ergeben, dass im Untersuchungsraum für das
Projekt ,,Pumptrack" in Fuldabrück Konflikte mit dem Artenschutz entstehen können.
Auf dem betroffenen Areal gibt es Habitatpotential für Frei- und Heckenbrüter, Fle-
dermäuse und die Vogelarten des Offenlandes, da aber das Vereinsheim erhalten
bleiben soll und nicht vom Eingriff betroffen sein wird, werden keine Untersuchungen
bezgl. der Tiergruppe der Fledermäuse erforderlich.
Als planungsrelevante Vogelart ist die Feldlerche von Bedeutung. Wegen fortschrei-
tender lntensivierung der Landwirtschaft und direktem Flächenverlust durch Umnul
zung der vorhandenen Lebensräume, gibt es schon seit längerem einen steten Rück-
gang dieser Offenlandart. Es wird empfohlen Untersuchungen hinsichtlich der Art an-
zustreben. Vier Begehungen sollten ausreichend sein, um einen klaren Sachverhalt
bezüglich der Feldlerche und ggf. anderen gefährdeten Offenlandarten zu schaffen.
Ein Vorkommen der Haselmaus und der Zauneidechse sowie geschützter Amphi-
bienarten ist nicht anzunehmen. Aufgrund des erhobenen faunistischen Potentials
werden fau n istische U ntersuch u ngen notwendig. "

Laut Avifaunistischem Gutachten (Mai 2023) wurde die Feldlerche nicht als Revier-
oder Brutvogel nachgewiesen. ,,Auf die anderen nachgewiesenen Vogelarten wie den
Stieglitz hat das Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen."

b) Prüfunq auf möoliche Verbotstatbestände qemäß S 44 Abs.1 BNatSchG
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind bezüglich der artenschutz-
rechtlichen Anforderungen der Verbote gemäß $ 44 Abs.1 BNatSchG artenschutz-
rechtliche Konflikte gemäß dem vorliegenden Avifaunistischen Gutachten nicht zu
ervvarten.

4. Umweltprüfunq

1. Bestandsaufnahme Naturpotentiale -- Mensch -- Kultur-/Sachgüter
a) Bestandsaufnahme der Naturpotentiale Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft,

Klima sowie Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie Landschaft und biologische Vielfalt

Pflanzen / Tiere
(Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt)

Das Gebiet wird gegenwärtig im Süden als Grünland genutzt.
Nördlich befindet sich ein Tennisplatz. Die Fläche ist im Osten
begrenzt von einer asphaltierten Straße; im Westen schließen
sich landwirtschaftliche Flächen an. Zwischen Tennisplatz und
Grünland befindet sich eine Baumhecke.
Bis auf die etwas höhenrvertige Baumhecke ist von einer gerin-
gen Artenvielfalt auszugehen.

Fläche Die beplante Fläche von insgesamt ca. 0,6 ha ist im Bestand
Grünfläche.

Boden
(Boden, Geologie, Ablagerun-
gen)

Hinweis:
ln der Umweltprüfung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wird weniqs-
tens der empfohlene Mindestumfang der Arbeitshilfe ,,Bodenschutz in der Bauleitpla-
nung" des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, Punkl 4.1.2, S. 45, abgeprüft. Es handelt sich um die Bodenfunktionen
,,Lebensraum für Pflanzen", ,,Funktion des Bodens im Wasserhaushalt" sowie ,,Funkti-
on des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte". Auf diesbezüqliche Erklä-
runqen in den Potentialen ,.Pflanzen und Tiere, Biodiversität", ..Wasser", ..Kultul'sowie
bestehende Belastunqen unter ,.Umweltbedinqunqen/Umwelt" wird hiermit hinqewie-
sen. Zusätzlich wird, soweit vorhanden, die zusammenfassende Bewertung der Bo-
denfunktionen aus dem Bodenviewer der HLUG übernommen. Diese Gesamtbewer-
tung beinhaltet folgende Bodenfunktionen:

Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, hier das Kriterium ..Standorttvpisieruno für
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die Biotopentwicklung"

Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, hier das Kriterium ,,Ertragspotential"
Bodenfunktion: Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, hier das Kriterium ,,Feldka-
pazität (FK)"

Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- u. Aufbaumedium, hier
das Kriterium,,Nitratrückhalt"

Gesamtbewertunq : gering
Biotopentwicklung : mittel
Ertragspotential : mittel
Feldkapazität: gering
Nitratrückhalt: gering

Wasser Stehende Gewässer sind im Anderungsbereich nicht vorhan-
den. Nördlich an die Tennisplätze angrenzende befindet sich
ein zumindest zeitweise wasserführender Graben. Die Fulda
befindet sich in ca. 300 m Entfernung.

Klima/Luft
(Kaltluft, Luftqualität, lmmissio-
nen)

Das Plangebiet liegt laut Klimafunktionskarte 2019 in einer
Luftleitbahn sowie in einem Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biet.

Laut der Planungshinweiskarte 2019 befindet sich das Pla-
nungsgebiet in einem Ausgleichsraum mit hoher Bedeutung
Damit einher geht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nut-
zungsänderungen da diese Flächen ein hohes Ausgleichspo-
tential für die städtischen Klimatope darstellen und eine hohe
klimaökologische Wertigkeit voruveisen. Eine weitere Bebau-
ung ist möglichst gering zu halten.

Landschaft
(OrtsJLandschaftsbild, Erho-
lungsraum)

Die Fläche ist weitestgehend ausgeräumt, Die wenigen prä-
genden Landschaftselemente befinden sich im nördlichen
Randbereich, gleichwohl das Planungsgebiet in einem Gebiet
liegt, dass als Landschaftsbildprägende Fläche einzuordnen
ist.

b) Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt

Umweltbedingungen/
Gesundheit
(Bestehende Belastungen)

Die Autobahn 44liegt in ca. 500m Entfernung
Keine vorhanden

c) Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige
Sachgüter

Kultur-/Sachgüter Keine vorhanden

2. Wechselwirkungen und Auswirkungen zwischen den vorgenannten Umweltbelan-
gen im Plangebiet - Prognose

Beschreibung der voraussichtlichen Wechselwirkungen und Auswirkungen bei Ausführung
der Planung auf die nachstehenden Schutzgüter (vergleiche auch Bewertung in nachfolgen-
der Tabelle)

Mensch
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu eruvarten

Pf I anzen/Ti ere/bi o I o g i sch e Vi e lfalt
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Durch die geplante Umnutzung der Fläche gehen der vor Ort vorhandenen Fauna, haupl
sächlich der Avifauna, Brut-, Rast- und Nahrungshabitat verloren. Aufgrund der geringen Flä-
chengröße und umliegenden Ausweichmöglichkeiten wird das Vorhaben jedoch als nicht
erheblich bewertet.
Fläche
Die Neuinanspruchnahme einer Fläche in dieser Größenordnung wird als nicht erheblicher
Eingriff in Natur und Landschaft erachtet.
Boden
Es werden Grünlandflächen überbaut, versiegelt bzw. teilversiegelt. Der Versiegelungsgrad
wird auf Grund der Struktur einer Pumptrack als nicht erheblich angesehen.
Wasser
Voraussichtlich keine erheblich negativen Auswirkungen, jedoch verringert sich die versicke-
rungsfähige Fläche. Der nördlich verlaufende Graben ist von der Planung nicht betroffen.
Klima/Luft
Es ist von keinen negativen Auswirklungen auf das lokale Klima durch Barrierewirkung o.ä.
auszugehen.
Landschaft
Die Errichtung einer Pumptrack-Bahn wird voraussichtlich keine erheblich negativen Einflüs-
se auf das Landschaftsbild haben.
Kultur-/Sachgüter
Keine Auswirkungen
Zu erwartende vorhabenbedingte schwere Unfälle oder Katastrophen
Keine
Vorhabenexterne zu erwartende schwere Unfälle oder Katastrophen
Keine

3. Beschreibung der Nullvariante

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer weiteren Nutzung der Grünflächen als land-
wirtschaftliche Flächen auszugehen.

4. Auswirkungen der Planung auf Schutzgebiete

a) Verträglichkeitsprüfung auf Flächen nach Naturschutzrecht (BNatSchG)

Bestehende Flächen
Naturschutzrecht

Keine, Verträglichkeitsprüfung entfällt

Verträglichkeitsprüfung

b) Verträglichkeitsprüfung bezüglich der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der FFH- und
Vogelschutzgebiete

Bestehende FFH- bzw
Vogelschutzgebiete

Das Planungsgebiet grenzt im nördlichen Bereich an das EU-
Vogelschutzgebiet ,,Fuldaaue um Kassel" an, welches sich bis
zur Fulda ausdehnt.

Verträglichkeitsprüfu n g Voraussichtlich keine erheblich negativen Auswirkungen

c) Flächen nach $ 30 BNatSchG in Verbindung mit g 13 HAGBNatSchG

Bestehende Flächen keine; Verträglichkeitsprüfung entfällt.

Verträglichkeitsprüfu n g
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d) Flächen nach anderem Recht

Bestehende Flächen Keine, Verträglichkeitsprüfung entfällt.

Verträg lich keitsprüfu n g

5. Zusammenfassende Bewertung

Die größten Auswirkungen haben die Planungen auf die Schutzgüter Boden und Pflan-
zenlTiere/Biologische Vielfalt. lnsgesamt sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter als eher
gering anzusehen.

7. Kurzbewertung der Standortalternativen unter Berücksichtigung der Planungsziele
Eine Bündelung von Sportangeboten an dieser Stelle bietet sich aufgrund der vorhandenen
Strukturen an und wurde auf kommunaler Ebene vorgeprüft.
Als Standortalternative wurde der Bereich neben dem Sportplatz Dennhausen betrachtet, der
aber aus Hochwassersch utzg rü nden ausscheidet.

6. Vermeidung, Verringerung und Ausgleich
Vermeidung und Maßnah-
men zum Ausgleich nach der
naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung sowie des ar-
tenschutzrechtlichen Aus-
gleichs

Um artenschutzrechtlichen Konflikten zu begegnen, sind
wirksame CEF-Maßnahmen notwendig, z.B. Anlage von Ler-
chenfenstern, Blühstreifen, breite Wegesäume zum Bio-
topverbund, Ansaat und entsprechende Bewirtschaftung von
Extensivgrünland. Die Ergebnisse und Maßnahmenempfeh-
lungen des Artenschutzgutachtens sind zu beachten.
Bei Eingriffen in Gehölze sind die gesetzlichen zeitlichen Re-
gelungen zu beachten.
Eine geplante Beleuchtung sollte gemäß dem ,,Aktionspro-
gramm /nsekfenschutz" (BMU, September 2019) r. V. m. $
4 1 a B N at S ch G i n se kte nfre u n d I i c h aussesfa/fe t we rd e n.

Vermeidung von Emissionen
und sachgerechter Umgang
mit Abfällen und Abwässern

Niederschlagswasser von den Fahrbahnen der Pumptrack-
bahn sollten vor Ort versickert werden.

Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie sparsame und
effiziente Nutzung von Ener-
gie

Nicht relevant. Eine Nutzung von Recycling-Baustoffen ist in
Enruägung ziehen,

Erhaltung bestmöglicher
Luftqualität in Gebieten mit
lmmissionsgrenzwerten, die
nach europarechtlichen Vor-
gaben festgesetzt sind

Nicht relevant

Bodenschutzklausel einschl.
Berücksichtigung von Flä-
chenrecycling, Nachverdich-
tung und sonst. lnnenent-
wicklung

Der neu zu versiegelnde Flächenanteil sollte möglichst ge-
ringgehalten werden. Dort, wo es möglich ist (Fahrbahn o.ä.),
sollte versickerungsfähiger Belag vorgesehen werden (2.B.
Wasserdurchlässiger Asphalt WDA oder Drainasphalt). Mit
Bodenaushub ist fachgerecht umzugehen und er ist nach
Möglichkeit ortsnah bzw. innerhalb des Geltungsbereichs
wiederzuvenrvenden.
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Grundsätzlich müssen plankonforme Alternativen bei der Kleinmaßstäblichkeit solcher Vor-
haben wie des vorliegenden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung diskutiert wer-
den.

8. Prüfung kumulativer Wirkungen

Vorhaben mit kumulativer Wirkung sind nicht bekannt.

9. Zusätzliche Angaben

Beschreibung der wichtigs-
ten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren
bei der UP und Hinweise auf
Probleme bei der Zusam-
menstellung der Angaben

Zur Beurteilung der Planung wurde im Wesentlichen auf die
Biotoptypenkartierung und Bestandserhebung des Land-
schaftsplanes zu rückgegriffen. Weitere Gru nd lagendaten si nd
die von den Landesbehörden gelieferten Schutzflächen, die
Altlastendatei und digitale Bodenkarte des Hessischen Lan-
desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie sowie das
Klimagutachten des Zweckverbandes Raum Kassel.

Beschreibung der geplanten
Maßnahmen des Monitorings

Beim Monitoring ist zu berücksichtigen, dass in der Regel erst
der aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungs-
plan verbindliche Festsetzungen enthält, an welchen sich
Maßnahmen des Monitorings anknüpfen lassen.

5. Quellen der im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertunqen

Rechtsgrundlagen:
- Richtlinie 92l43lEWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
- Richtlinie 20091147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-

vember 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI.l 5.2542), das zu-

letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2020) geändert
worden ist

10. Zusammenfassung

Allgemein verständliche Zu-
sammenfassu ng der erfor-
derlichen Angaben

Angrenzend an eine bestehende Tennisanlage soll eine
Pumptrack-Strecke auf einer landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten Wiese errichtet werden. lnsgesamt ist aufgrund der
ausgeräumten Landschaft und der geringen Größe nicht mit
erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu rechnen.
Da es allerdings Habitatpotential für Frei- und Heckenbrüter,
Fledermäuse und Vogelarten des Offenlandes gibt, sind ar-
tenschutzrechtliche Konflikte nicht auszuschließen. Um finale
Aussagen zum Artenschutz treffen zu können, müssen die
Ergebnisse des Artenschutzgutachtens und die daraus resul-
tierenden Maßnahmenvorgaben abgewartet werden.
Zur Verringerung der Auswirkungen auf die Schutzgüter wird
empfohlen, im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
Festsetzungen wie etwa versickerungsfähige Beläge, Ver-
wendung von Bodenaushub vor Ort und insektenfreundliche
Beleuchtung zu treffen.
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Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom
20. Dezember 2010; letzte berücksichtigte Anderung: zuletzt geändert durch Artikel
17 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBI. S, 318)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. März 2021, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Janu-
ar 2023 (BGBI. 20231Nr. 6) geändert worden ist"
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI.
20231Nr.6) geändert worden ist
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie; WRRL)
Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 20231 Nr. 5) geändert worden ist
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010; letzte berücksichtigte
Anderung: zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022
(GVB|. S.764,766)
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), das
zulelzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306) geändert
worden ist
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. I S. 1554),
die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) ge-
ändert worden ist
Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Alt-
lastensanierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) vom
28. September 2007; letzte berücksichtigte Anderung: zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBI. S. 602, ber. S. 701)

Weitere:
- Landschaftsplan des ZRK 2007
- Bodenviewer Hessen, online abrufbar unter

https://bodenviewer.hessen.de/mapapps/resources/apps/bodenviewer/index. html?lan
9=de

- Bodenflächendaten Hessen, Blätter 4520, 4522, 4720, 4722, 4724
- NATUREG(-Viewer) Hessen, online abrufbar unter:

http://natureq. itshessen. hessen. de/natureq he/indexf. htm I

- Klimagutachten des ZRK 2019
- Altflächendatei des Landes Hessen, zulelzt erhalten vom RP in 2020
- Geoportal Hessen (verschiedene Themen), online abrufbar unter

https://www. qeoporta L hesse n. d e/
- WRRL-Viewer Hessen, online abrufbar unter

https://wrrl. hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lanq=de
- Denkmaltopographie Landkreis Kassel Band I u. ll
- Hessisches Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Fundstellen und Bodendenkmale
- Hessisches Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie: Schutzgebiete
- Eventuell existierende Fachgutachten
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RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB), Saunuüungwerordnung
(BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO) in
der zur Zeit der Auslegung bzw des Rechtswirk-
samwerdens des Planes gültigen Fassung.

VERFAHRENSVERMER.KE

1, Der Entwurf der Flächennu?ungsplan-Anderung
ZRK69 und die iffentliche Auslegung wurden in
der Verbandwersammlung am
beschlossen.

2, Die Bekanntrnachung der öffenüichen Auslegung
erfolgte am

Der Planentwurf hat in der Zeit vom
bis öffendidr ausgelegen.

3. Die Flächennutzungsplan-Anderung ZRK 69
wurde von der Verbandsversammlung beschlos-
sen am

in VerFetung
Dr. Christoph Haller

4. Genehmigungwermerke

5. Die Erteilung der Genehmigung für die Flächen-
nuEungsplan-Anderung ZRK 69 wurde nach
Hauptsatzung am bekannt gemacht.
Die FNP-Anderung ist damit rechtswirksam,

in Vertretung
Dr. Christoph Haller
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